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Sunbesgefeg Betreffenii Die etpnjuno be*

BtcWesBeleses oom 13.3«ni 1911 Wer bie

fronfieio unb Unjalltieriidieruiifl.
(Sont 18. Sum 1915.)

2Irt. 1. Verträge, bte bie Serftcherung Der Serant»

wortlichEelt beS SetrtebSinhaberS für Unfälle unb Setup
franfheiten fetner Angefüllten unb Arbeiter ober bte Un»

fallnerfievening non Angefüllten unb Arbeitern ober etne

Serbtnbung biefet beiben SerficherungSarten jum ©egen»

fianbe haben, fallen, wenn bte 3uge^örtg£eit beS Seme»

beS tut Obligatorien UnfaH»erfid)erung auSgefproçhen

ift, auf ben ßeitpunÜ ber DiechtSEraft beS bezüglich«"

©ntfdfjeibeS, frübefienS aber mit ber SetriebSeröffnung

ber Schweizetifdhen Unfaüoerfic^erungsanftaÜ in Ludern

(abgeEürzt : Anftalt) bahtn.
©te SRedjte auS Unfällen, bie fich nor bem 3eiipuntt

beS Einfalles ereignet haben, bleiben »orbehalten.

SertragSbefiimmunqen, bie nicht obligatortfcg oer=

fieberte ^etfonen betreffen, roetben burch bie Sorfchrtften
biefeS ArtiEelS ntd^t berührt.

Art. 2. ©er £>infa(l ber Verträge tritt ein, ohne

baff ber eine ober anbere ©eil @nlfd)äbtgung ju leiften

hätte.
©er SerftcherungSnehmer hat bie Prämien btS jurn

fiinfaU beS Sertrages z" leiften. Über btefen -Bettpunu

hinaus »orauSbezaßlte Prämien finb an ben Setrtebs»

tnhaber unb, foweit ftc non AngefteHten unb Arbeitern

getragen roorben finb, burch ihn an biefe zurüdEzuerftatten.

Art. 3. 9Birb nach ber SetrtebSeröffnung ber Anftalt
bie 3ngehörig!eit etneS SetriebeS jur obltgatorifchen Ser»

fteberung mit DiüdEmitEung auf etnen frühern 3^tpunît
auSgefprocßen, fo ift beffen Qnhaber »on ber Anftalt
iur ©rEIärung barüber ju »erhalten, ob SerftdfjerungS»

oerträqe ber in Art. 1 bezeichneten Art beftehen unb ob

ihm barunter faüenbe, noch nicht erlebigte Unfälle be*

Art4 ßatte ber SetrtebSinhaber Angefteüte unb

Arbeiter beS SetriebeS gegen Unfall »erfichert, fo erhebt

bie Anftalt bie grämten für bie 3«Ü btS jum ptnfall
jener Serftcherung nur für ben SJiehrwert ber Seiftungen

ber Obligatorien Serftcfjerung gegenüber ben Setftungen

ber »erträglichen Serficßerung.
Art. 5. ©rleibet ein nach SM- * oerftdherter Ange»

ftetlter ober Arbeiter nach eintritt ber äßirfungen ber

Obligatorien Serftcßerung etnen Unfall, fo wirb baS

zufolge beS SerftcßetungSöerlrageS ausbezahlte sttanEen»

gelb mit bem K'ranEengelb ber obligatorifchen Serftcße»

rung unb ber Oefamtbetrag ber ausgerichteten oertrag»

liehen Seiftungen für bauernbe ©rwerbSunfähtgEeit unb

©ob mit bem ©efamtbetrag ber entfprechenben Setftun»

gen ber obltgatorifchen Serftcßerung »errechnet.

Stnb für etnen ber im »orhergehenben Abjatje be»

Zeichneten UnfäUe auS einem pri»aten SerficßerungSoer»

trage nodE) Setftungen an obligatorifcß Serftc|erte ober

beren ölnterlaffene zu machen, fo tritt bte Anftalt tn

bie »ertraglichen Siechte bis zur gefeilteren

Seiftungen ein.
„

Art. 6. Sft »or bem in Art. 5, 2lbfoi 2, beftnnmten

Übergang ber Anfprücße eine Seretnbarung juftanbe ge

Eommen, nach ber bem Serftcßerten ober feinen $ tnter

laffenen eine offenbar unzulängliche (Sntfcßäbigung zage

Eommen ift ober zuEommen foU, fo Eann biefe Seretn

barung »on ber Anftalt binnen QaßreSfrift angefodhten

unb ©rgänzung ber ©ntfdßäbigung »erlangt werben.

Art. 7. Sei Anwenbung ber Art. 4—6 ftnb für bie

(Srmittlung beSSCßerteS »on Kapitalabfinbungen im 33er

hältntS zum Stöerte »on Sientenleiftungen bte fRecßnungS

grunblagen ber Anftalt für bte Seftimmung beS Sar=
wertes ber Dienten maßgebenb.

Art. 8. Son ben Seftimmungen ber 2lrt. 1—7 wer»
ben bte Serficherungsoerträge nicht berührt, bte zum
©egenftanb haben, bte Setftungen ber obligatorifchen
Serftcherung zu ergänzen.

9lrt. 9. ©te 2lrtiEel 1—5 finben ftnngemä^e 3ln»

wenbung, wenn ißerfonen, bte bei ber Slnftalt freiwillig
»erfidhert waren, in bte obligatortfche Serftcherung ein»

bezogen werben.
Ért. 10. ©er fßräftbent beS etbgenöfftfdhen Serfidhe»

rungSgeridhteS erElärt auf Slntrag ber 3lnftalt etne auf
©runb ber 3lrt. 101 bis unb mit 112 unb 9lrt. 63 beS

SunbeSgefe^eS »ont 13. Suni 1911 über bte SranEen»
unb UnfaUoerfichetung feftgefehte fßrämienforbetung gegen»
über SetriebSlnhabern ohne »orhetige Anhörung beS

©dhulbnerS als »oUftredEbar, fofern
a. bie 3ugehörigEeit be§ betreffenben SetrtebeS zur

obligatorifchen Serftcherung »on ber zuftanbigen
©teile auSgefprochen ift ober »on Seteiligten mit
offen ficht lieh nicht triftigen ©rünberc angefochten
wirb;

b. bte nach 3lrt. 102, 103 unb 106 getroffenen @nt=

fcheibe unb bie nadh ben 2lrt. 110 bis unb mit 112
»orgenommenen Schätzungen, beztehungSweife geft»
fteUungen bem SetrtebSlnhaber ober feinem ©teU»
»ertreter burch etngefchriebenen Stief mitgeteilt, bei
unbeEanntem fchmetzerifdhem SBbhnfih im ©dhweize»
rifchen £>anbelSamt§blatt »eröffentlicht worben finb.

3lrt. 11. ©te ©rElärung ber SoUftredEbarEett wirb
als ein redhtSEräftigeS Urteil einer Sehörbe beS SunbeS
im ©inne »on 2lrt. 81 beS SunbeSgefe^eS »om 11. 3lpril
1889 über ©chulbbetreibung unb HonEurs angefehen.

3lrt. 12. Sowohl für bie zufolge Setretbung unb
fRedhtSöffnung als für bte freiwillig »or ober nach @*=

Etärung ber SoUftrecEbarEeit bezahlten S^ämien bleibt
bie enbgültige Abrechnung, fowie bie IRüdEforberung zu
»iel bezahlter Seträge »orbehalten. StreitigEeiten ba»
rüber werben nach 120—122 beS SunbeSgefetjeS
über bie Uranien» unb UnfaUoerftcherung erlebigt.

Art. 13. Art. 219 beS SunbeSgefe^eS über ©dhulb»
betreibung unb SonEurS erhält folgenben 3ufafe:

3weite klaffe:
c. ©ie fßrämtenforberungen ber ©dhwetzerifchen Un»

faïïoerftcherungSanftalt tn Suzern in ber obligatorifchen
Serftcherung.

Art. 14. ©te SunbeSoerfammlung beftimmt über
bte Anwenbung ber Art. 10 bis unb mit 13 auf bte

freiwillige Serftcherung unb auf bte freiwillige Serftche»
rung »on ©rittperfonen nach ben Art. 115 bis unb mit
119 beS SunbeSgefe^eS über bte tränten» unb Unfall»
»erftdherung.

Art. 15. Art. 60, Abfah 1, 3iffe* beS SunbeS»
gefeijeS über bte iranien» unb Unfatloerfidherung erhält
folgenbe Raffung :

„4. ber Unternehmungen, in benen gewerbsmäßig
©prengftoffe erzeugt, »erwenbet ober gelagert
werben."

Art. 60, leßter Abfaß, ift aufgehoben.

Art. 16. Stach 60 beS SunbeSgefeßeS über bte
ÄranEen» unb Unfatloerfidherung werben folgenbe ArtiEel
eingefdhaltet:

„Art. 60s. ®er SunbeSrat ift ermächtigt :

1. bte obligatorifche Serftdherung anwenbbar zu er»
Elären :

a. auf Unternehmungen, bte gewerbsmäßig eleEtrifcße
©nergte erzeugen, umformen ober abgeben;

b. auf Unternehmungen, in benen ejplobterbare ober
gefunbhettSgefährliche Stoffe (Art. 68 beS Sun»
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Bmdesgeseji «etreffend die Ergänzung des

Bnndesgesezes »on> lZ. Zum Ml »der die

Kranken- und llnsalliersichernng.
(Vom 18. Juni 1915.)

Art. 1. Verträge, die die Versicherung der Verant-

wortlichkeit des Betriebsinhabers für Unfälle und Berufs-

krankheiten setner Angestellten und Arbeiter oder die Un-

fallversicherung von Angestellten und Arbeitern od^ eme

Verbindung dieser beiden Versicherungsarten zum Gegen-

stände haben, fallen, wenn die Zugehörigkeit des Betrie-

bes zur obligatorischen Unfallversicherung ausgesprochen

ist, auf den Zeitpunkt der Rechtskraft des bezügliche

Entscheides, frühestens aber mit der Betriebseroffnung

der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern

(abgekürzt: Anstalt) dahin.
Die Rechte aus Unfällen, die sich vor dem Zeitpunkt

des Htnfalles ereignet haben, bleiben vorbehalten.

Vertragsbestimmungen, die nicht obligatorisch ver-

sicherte Personen betreffen, werden durch die Vorschriften

dieses Artikels nicht berührt.
Art. 2. Der Hinfall der Verträge tritt ein, ohne

daß der eine oder andere Teil Entschädigung zu leisten

hätte.
Der Versicherungsnehmer hat die Prämien bis zum

Hinfall des Vertrages zu leisten. Über diesen Zeitpunkt

hinaus vorausbezahlte Prämien find an den Betriebs-

Inhaber und, soweit sie von Angestellten und Arbeitern

getragen worden sind, durch ihn an diese zurückzuerstatten.

Art. 3. Wird nach der Betriebseröffnung der Anstalt
die Zugehörigkeit eines Betriebes zur obligatorischen Ver-
sicherung mit Rückwirkung auf einen frühern Zeitpunkt
ausgesprochen, so ist dessen Inhaber von der Anstalt

zur Erklärung darüber zu verhalten, ob Verstcherungs-

vertrüge der in Art. 1 bezeichneten Art bestehen und ob

ihm darunter fallende, noch nicht erledigte Unfälle be-

Hatte der Betriebsinhaber Angestellte und

Arbeiter des Betriebes gegen Unfall versichert, so erhebt

die Anstalt die Prämien für die Zeit bis zum Hinfall
sener Versicherung nur für den Rîehrwert der Leistungen

der obligatorischen Versicherung gegenüber den Leistungen

der vertraglichen Versicherung. ^ m
Art. 5. Erleidet ein nach Art. 4 versicherter Ange-

stellter oder Arbeiter nach Eintritt der Wirkungen der

obligatorischen Versicherung einen Unfall, so wird das

zufolge des Versicherungsvertrages ausbezahlte Kranken-

qeld mit dem Krankengeld der obligatorischen Verftche-

rung und der Gesamtbetrag der ausgerichteten vertrag-

lichen Leistungen für dauernde Erwerbsunfähigkeit und

Tod mit dem Gesamtbetrag der entsprechenden Leistun-

gen der obligatorischen Versicherung verrechnet.

Sind für einen der im vorhergehenden Absätze be-

zeichneten Unfälle aus einem privaten Versicherungsver-

trage noch Leistungen an obligatorisch Versicherte oder

deren Hinterlassene zu machen, so tritt die Anstalt in
die vertraglichen Rechte bis zur Höhe ihrer gesetzlichen

Leistungen ein.
Art. 6. Ist vor dem in Art. 5, Absatz 2, bestimmten

Übergang der Ansprüche eine Vereinbarung zustande ge

kommen, nach der dem Versicherten oder seinen Hinter
laffenen eine offenbar unzulängliche Entschädigung zuge

kommen ist oder zukommen soll, so kann diese Verein

barung von der Anstalt binnen Jahresfrist angefochten

und Ergänzung der Entschädigung verlangt werden.

Art. 7. Bei Anwendung der Art. 4—6 sind für die

Ermittlung des Wertes von Kapitalabfindungen im Ver

hältnis zum Werte von Rentenleistungen die Rechnungs

grundlagen der Anstalt für die Bestimmung des Bar-
wertes der Renten maßgebend.

Art. 8. Von den Bestimmungen der Art. 1—7 pier-
den die Versicherungsverträge nicht berührt, die zum
Gegenstand haben, die Leistungen der obligatorischen
Versicherung zu ergänzen.

Art. 9. Die Artikel 1—5 finden sinngemäße An-
wendung, wenn Personen, die bei der Anstalt freiwillig
versichert waren, in die obligatorische Versicherung ein-
bezogen werden.

Art. 19. Der Präsident des eidgenössischen Versiche-
rungsgerichtes erklärt auf Antrag der Anstalt eine auf
Grund der Art. 191 bis und mit 112 und Art. 63 des
Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Kranken-
und Unfallversicherung festgesetzte Prämienforderung gegen-
über Betriebsinhabern ohne vorherige Anhörung des

Schuldners als vollstreckbar, sofern
a. die Zugehörigkeit des betreffenden Betriebes zur

obligatorischen Versicherung von der zuständigen
Stelle ausgesprochen ist oder von Beteiligten mit
offensichtlich nicht triftigen Gründen angefochten
wird;

b. die nach Art. 192, 193 und 196 getroffenen Ent-
scheide und die nach den Art. 119 bis und mit 112
vorgenommenen Schätzungen, beziehungsweise Fest-
stellungen dem Betriebsinhaber oder seinem Stell-
Vertreter durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt, bei
unbekanntem schweizerischem Wdhnsitz im Schweize-
rischen Handelsamtsblatt veröffentlicht worden sind.

Art. 11. Die Erklärung der Vollstreckbarkeit wird
als ein rechtskräftiges Urteil einer Behörde des Bundes
im Sinne von Art. 81 des Bundesgesetzes vom 11. April
1889 über Schuldbetreibung und Konkurs angesehen.

Art. 12. Sowohl für die zufolge Betreibung und
Rechtsöffnung als für die freiwillig vor oder nach Er-
klärung der Vollstreckbarkeit bezahlten Prämien bleibt
die endgültige Abrechnung, sowie die Rückforderung zu
viel bezahlter Beträge vorbehalten. Streitigkeiten da-
rüber werden nach Art. 129—122 des Bundesgefetzes
über die Kranken- und Unfallversicherung erledigt.

Art. 13. Art. 219 des Bundesgesetzes über Schuld-
betreibung und Konkurs erhält folgenden Zusatz:

Zweite Klasse:
e. Die Prämienforderungen der Schweizerischen Un-

falloersicherungsanstalt in Luzern in der obligatorischen
Versicherung.

Art. 14. Die Bundesversammlung bestimmt über
die Anwendung der Art. 19 bis und mit 13 auf die
freiwillige Versicherung und auf die freiwillige Versiche-
rung von Drittpersonen nach den Art. 115 bis und mit
119 des Bundesgesetzes über die Kranken- und Unfall-
Versicherung.

Art. 15. Art. 69, Absatz 1, Ziffer 4, des Bundes-
gesetzes über die Kranken- und Unfallversicherung erhält
folgende Fassung:

„4. der Unternehmungen, in denen gewerbsmäßig
Sprengstoffe erzeugt, verwendet oder gelagert
werden."

Art. 69, letzter Absatz, ist aufgehoben.

Art. 16. Nach Art. 69 des Bundesgesetzes über die
Kranken- und Unfallversicherung werden folgende Artikel
eingeschaltet:

„Art. 69bw. Der Bundesrat ist ermächtigt:
1. die obligatorische Versicherung anwendbar zu er-

klären:
a. auf Unternehmungen, die gewerbsmäßig elektrische

Energie erzeugen, umformen oder abgeben;
d. auf Unternehmungen, in denen explodierbare oder

gesundheitsgefährliche Stoffe (Art. 68 des Bun-



« 2J2 Sllnftr. fd)h»eij Çtatibh). Leitung („SCHeifterblatt") Sir. X?

beigefeßei über bte Kranfem unb UnfaDoerfuhe»
rung) gewerbimäßig erzeugt, im großen oerwen=
bet ober im großen gelagert merben, ober tn
benen folche ©toffe auftreten.

c. auf Inbuftrteüe unb Hanbeliunternehmungen, bte

mit betrtebigefährlichen SRafchtnen ober @ittrich'
tungen ober in unmittelbarem Anfdjluß an bai
Sraniportgercerbe arbeiten :

d. auf Söeftanbteile gemifcljter Unternehmungen unb
auf £>ülf§» ober Sebenbetriebe ber tn 2lrt. 60
unb lit. a—c t)ieroor bezeichneten Unterneßmum
gen. Qft ber Hauptbetrieb nicht oetßdjerungi»
pflichtig, fo foil bte Serftdjerung auf Sebenbe*
triebe, auf bie Art. 60 ober lit. a—c ßieroor
Zutreffen, nur auinahmiwetfe unb unter com
Sunbeirat zu beftimmenben Sorauifeßungen zur
Anroenbung gelangen;

e. auf SRegtearbeiten öffentlicher Serwaltungen unb
ähnlicher Anftalten;

f. auf Arbeiten erheblichen Umfangei, bie ihrer Art
nach unter Art. 60, 3 ober 4, fallen unb
bte oon ißetfonen für eigene ERcdjnung au§ge=

führt werben, ohne baff bie SRetfmale einer Un=

ternehmung oorllegen;
2. Sorfcßriften zu erlaffen über bie Serftcherung oon

Angeheilten unb Arbeitern, bie in nidhtfiänbigen
Setrieben oefc£)äftigt finb ober beren Arbeit im oer=
fieberten betriebe nur etnen Seit ihrer regelmäßigen
(Srwerbitätigfelt aufmacht. ©abei fann bie Ser=

ficherung auf Setriebiunfätle befdfjräntt toerben;
3. zu beftimmen, unter welchen Sorauifeßungen unb

in welkem Umfange eine ERficfmirfung oon @nt=

fcheiben über bte ßugehöriglett zur Serficherung
etntritt. ©le ERücfroirfung ber Serftcherung fann
auch für gabrifbetrtebe auigefprochen werben;

4. zu befiimnten, unter welchen Sorausfetjungen unb

in welcher Art etn Setriebiinfjaber, ber einem am
bem Arbeiten überträgt, für bie oon btefem gefcf)ul=>

beten grämten haftet;
5. für bie ©eltenbmachung oonSerftcherungianfprüchen

befonbere Serjährungi* unb Serwirfungibeftim*
mungen aufzuteilen;

6. in ben Sodztehungioerorbnungen auf 3uroiberhanb=
lungen gegen bie Seftimmungen bei Sunbesgefeßei
über bie Kranfen* unb Unfalloerficherung, biefei
©efeßei unb ber Sollztehungioerorbnungen Süßen
bii zu 500 gr. anzubroßen. ©le ©trafbeftimmuw
gen bei oorerwähnten ©efeßei bleiben oorbehalten."

„Art. 60t«. ©er Sunbeirat wirb in ben Auifülp
rungioorfchriften zu Art. 60 unb 60*»" bte Arten oon
Unternehmungen unb Setrieben, beren AngefieHte unb
Arbeiter obligatorifch oerfid^ert finb, bei nähern bezetdp

nen. @r wirb babei bte Abgrenzung zmifeßen oerfießerten
unb nicht oerficherten Setrieben unb Setriebiteilen be-

ftimmen.
©er Sunbeirat wirb bai Verfahren unb ben 3n>

ftanzenweg feftfeßen, nach benen über bte gugeßörigfelt
Zur Obligatorien Serficßerung entfeßiebert wirb. @r

entfeßeibet felbft in letter Qnftanz
©te oom Sunbeirat erlaffenen allgemeinen Sor=

fchtiften unb bie recfjtsfcäftigen ©tnzelentfdjetbe über bie

3ugeßörigfeit zur Serftdjerung finb für ben ERid^ter oer=

blnbllch."

Art. 17. Art. 128 bei Sunbeigefeßei über bie
Kranfen= unb UnfaUoerjtdjerung erhält foigenbe gaffung:

„Art. 128. Ade mit btefem @efeße tn SBibetfprucß
ftehenben Seftimmungen oon eibgenöfftfeßen ober fanto=
nalen ©efeßen unb Serorbnungen finb aufgehoben, ini=
befonbere:

1. bai Smtbeigefeß ooni 25. Srachmonat 1881 betr.
bte Haftpflicht aui gabrifbetrleb unb bai Sunbei=
gefeß oom 26. April 1887 betr. bie Auibehnung
ber Haftpflicht ;

2. bie Sorfdjriften bei Sunbeigefeßei oom 24. 3uni
1902 betreffenb bte eleftrifchen ©cßroacß= unb ©tarf»
ftromanlagen, über bie Haftung bei Setrlebiinha=
beri, fowett fie beffen Serhältnii zu feinen obli=
gatorifcß oerficherten AngefteHten unb Arbeitern be=

treffen ;

3. bte Sorfcßriften bei Sunbeigefeßei oom 28. SRärz
1905 betreffenb bte Haftpflicht ber ©ifenbaßw unb
©ampffeßiffahrtiunterneßmungen unb ber Soft
fomte Art. 95 bei Sunbeigefeßei oom 5. April
1910 betreffenb bai fehwetzerifeße ißoftmefen, fowett
fte bte Haftpflicht btefer Unternehmungen für Um
fälle im ©ienft gegenüber ihren eigenen obligatorifch
oerficherten Angefteilten unb Arbeitern unb ben bei
bem ©ifenbaßnbau befchäftigten obligatorifch oer=
fieberten Angefteilten unb Arbeitern anberer Untern
nehmungen betreffen;

4. bie Sorfcßriften bei Art. 13 bei Sunbeigefeßei
oom 19. ©ßrifimonat 1874 über bie ERecßtiüerßält=
niffe ber Setbinbungigeleife zwifchen bem fdjmelze*
rifeßen ©ifenbaßmteß unb gewerblichen Anftalten,
fowett fte bte Haftpflicht ber gewerblichen Anftalten
gegenüber ihren obligatorifch oerficherten Angestellten
unb Arbeitern betreffen."

Art. 18. ©er Sunbeirat ift mit ber SoUzleßung
btefei ©efeßei beauftragt unb erläßt bie erforberlichen
Serorbnungen.

Alfo befdjloffen oom ©tänberate,

Sern, ben 18. 3uni 1915.
©er Sräjtbent : ® e e l.
©er Srotofoltffißrer : © a o i b.

Alfo befdjloffen oom Dtationalrate,

Setn, ben 18. Quni 1915.
©er Sräfxbent: gélij Sonjour.
©er S*uto!oüfühter: ©cßaßmann.

©er fchweizerifche Sunbeirat befdjließt:
©ai oorfteßenbe Smtbeigefeß ift gemäß Art. 89,

Abfaß 2, ber Sunbeioerfaffung unb Art. 3 bei Sunbei=
gefeßei oom 17. 3uni 1874 betr. Solfiabftimmung über
Sunbeigefeße unb Sunbeibefcßlüffe z« oeröffentlidjen.

Sern, ben 18. 3uni 1915.

3m Auftrag bei fdjiüetz Sunbeiratei,
©er Kanzler ber Oibgenoffenfdjaft :

©chaßmann.
Sote. ©atum ber Seröffentllchung : 30. 3uni 1915.

Ablauf ber EReferenbumifrijt: 28. ©ept. 1915.

Stte ausgiebige <£teftrifi$ierung
beS 0(^iuei5erianbeS

ift in einem befoubern Kreiifchreiben bei Sunbei=
ratei gemünfeßt worben, zunächft um ber brohenben
Setroinot z» fteuern. ffltan wirb gut tun, bie 3Jtat)=

nung bei Sunbeiratei fo gut ju beachten, ati mögtid)
ift.

'
Außerbem aber haben wir ja eine gange fReiße

©rüube, bie @te!trißjierung bei Satxbei jit berboll»
ftänbigen, g. S. bie Sorgüge bei eleftrifchen Sichtei
felbft, bte Sortetie ber eleftrifchen Kraft, Oermeßrte Un=

abßängigfeit üom Auilanb, beffere Auinüßnng unferer
fRaturfräfte, eine immer meßr guneßmenbe Sielfeitigfeit
in ber Serwenbnng ber eleftrifchen ©nergte ufm.
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desgesetzes über die Kranken- und Unfallversiche-
rung) gewerbsmäßig erzeugt, im großen verwen-
det oder im großen gelagert werden, oder in
denen solche Stoffe auftreten,

e. auf industrielle und Handelsunternehmungen, die

mit betriebsgefährlichen Maschinen oder Einrich-
tungen oder in unmittelbarem Anschluß an das
Transportgewerbe arbeiten:

à. auf Bestandteile gemischter Unternehmungen und
auf Hülfs- oder Nebenbetriebe der in Art. 60
und lit. a—e hiervor bezeichneten Unternehmun-
gen. Ist der Hauptbetrieb nicht verficherungs-
pflichtig, so soll die Versicherung auf Nebenbe-
triebe, auf die Art. 60 oder lit. a—e hiervor
zutreffen, nur ausnahmsweise und unter vom
Bundesrat zu bestimmenden Voraussetzungen zur
Anwendung gelangen;

e. auf Regiearbeiten öffentlicher Verwaltungen und
ähnlicher Anstalten;

f. auf Arbeiten erheblichen Umfanges, die ihrer Art
nach unter Art. 60, Ziffer 3 oder 4, fallen und
die von Personen für eigene Rechnung ausge-
führt werden, ohne daß die Merkmale einer Un-
ternehmung vorliegen;

2. Vorschriften zu erlassen über die Versicherung von
Angestellten und Arbeitern, die in nichtständigen
Betrieben beschäftigt sind oder deren Arbeit im ver-
sicherten Betriebe nur einen Teil ihrer regelmäßigen
Erwerbstäligkeit ausmacht. Dabei kann die Ver-
sicherung auf Betriebsunfälle beschränkt werden;

3. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und
in welchem Umfange eine Rückwirkung von Ent-
scheiden über die Zugehörigkeit zur Versicherung
eintritt. Die Rückwirkung der Versicherung kann
auch für Fabrikbetriebe ausgesprochen werden;

4. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen und

in welcher Art ein Betriebsinhaber, der einem an-
dern Arbeiten überträgt, für die von diesem geschul-
deten Prämien haftet;

5. für die Geltendmachung von Versicherungsansprüchen
besondere Verjährungs- und Verwirkungsbestim-
mungen aufzustellen;

6. in den Vollziehungsoerordnungen auf Zuwiderhand-
lungen gegen die Bestimmungen des Bundesgesetzes
über die Kranken- und Unfallversicherung, dieses

Gesetzes und der Vollziehungsverordnungen Bußen
bis zu 500 Fr. anzudrohen. Die Strafbeftimmun-
gen des vorerwähntkn Gesetzes bleiben vorbehalten."

„Art. 60t«. Der Bundesrat wird in den Ausfüh-
rungsvorschriften zu Art. 60 und 60^ die Arten von
Unternehmungen und Betrieben, deren Angestellte und
Arbeiter obligatorisch versichert sind, des nähern bezeich-

nen. Er wird dabei die Abgrenzung zwischen versicherten
und nicht versicherten Betrieben und Betriebsteilen be-

stimmen.
Der Bundesrat wird das Verfahren und den In-

ftanzenweg festsetzen, nach denen über die Zugehörigkeit
zur obligatorischen Versicherung entschieden wird. Er
entscheidet selbst in letzter Instanz

Die vom Bundesrat erlassenen allgemeinen Vor-
schriften und die rechtskräftigen Einzelentscheide über die

Zugehörigkeit zur Versicherung sind für den Richter ver-
kindlich."

Art. 17. Art. 128 des Bundesgesetzes über die
Kranken- und Unfallversicherung erhält folgende Fassung:

„Art. 128. Alle mit diesem Gesetze in Widerspruch
stehenden Bestimmungen von eidgenössischen oder kanto-
nalen Gesetzen und Verordnungen sind aufgehoben, ins-
besondere:

1. das Bundesgesetz vom 25. Brachmonat 1881 betr.
die Haftpflicht aus Fabrikbetrieb und das Bundes-
gesetz vom 26. April 1887 betr. die Ausdehnung
der Haftpflicht;

2. die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 24. Juni
1902 betreffend die elektrischen Schwach- und Stark-
stromanlagen, über die Haftung des Betrtebsinha-
bers, soweit sie dessen Verhältnis zu seinen obli-
gatorisch versicherten Angestellten und Arbeitern be-

treffen;
3. die Vorschriften des Bundesgesetzes vom 28. März

1905 betreffend die Haftpflicht der Eisenbahn- und
Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post,
sowie Art. 95 des Bundesgesetzes vom 5. April
1910 betreffend das schweizerische Postwesen, soweit
sie die Haftpflicht dieser Unternehmungen für Un-
fälle im Dienst gegenüber ihren eigenen obligatorisch
versicherten Angestellten und Arbeitern und den bei
dem Eisenbahnbau beschäftigten obligatorisch ver-
sicherten Angestellten und Arbeitern anderer Unter-
nehmungen betreffen;

4. die Vorschriften des Art. 13 des Bundesgesetzes
vom 19. Christmonat 1874 über die Rechtsverhält-
nisse der Verbindungsgeleise zwischen dem schweize-
rischen Eisenbahnnetz und gewerblichen Anstalten,
soweit sie die Haftpflicht der gewerblichen Anstalten
gegenüber ihren obligatorisch versicherten Angestellten
und Arbeitern betreffen."

Art. 18. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung
dieses Gesetzes beauftragt und erläßt die erforderlichen
Verordnungen.

Also beschlossen vom Ständerate,
Bern, den 18. Juni 1915.

Der Präsident: G eel.
Der Protokollführer: David.

Also beschlossen vom Nationalrate,

Bern, den 18. Juni 1915.
Der Präsident: Fálix Bonjour.
Der Protokollführer: Schatzmann.

Der schweizerische Bundesrat beschließt:
Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäß Art. 89,

Absatz 2, der Bundesverfassung und Art. 3 des Bundes-
gesetzes vom 17. Juni 1874 betr. Volksabstimmung über
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu veröffentlichen.

Bern, den 18. Juni 1915.

Im Auftrag des schwetz Bundesrates,
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schatzmann.
Note. Datum der Veröffentlichung: 30. Juni 1915.

Ablauf der Referendumsfrist: 28. Sept. 1915.

Die ausgiebige Elektrifizierung
des Schweizerlandes

ist in einem besondern Kreisschreiben des Bnndes-
rates gewünscht worden, zunächst um der drohenden
Petrvlnvt zn steuern. Man wird gut tun, die Mah-
nung des Bundesrates so gut zu beachten, als möglich
ist. Außerdem aber haben wir ja eine ganze Reihe
Gründe, die Elektrifizierung des Landes zu vervoll-
ständigen, z. B. die Vorzüge des elektrischen Lichtes
selbst, die Vorteile der elektrischen Kraft, vermehrte Un-
abhängigkeit vom Ausland, bessere Ausnützung unserer
Naturkräfte, eine immer mehr zunehmende Vielseitigkeit
in der Verwendung der elektrischen Energie usw.
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